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Standortbezogene Vorprüfung auf Grundlage des § 7 Abs. 2 UVPG zur Feststellung der 

UVP-Pflicht für das Vorhaben „Wesentliche Änderung einer Biogasanlage mit Verbren-

nungsmotoranlage am Standort Böddenstedt / Austausch Flexodach gegen Tragdach 

auf Fermenter und Gärrestbehälter, Erhöhung Gaslagerkapazität auf 8,59 t“ 

 

Ergebnis der Vorprüfung 

Im Ergebnis der standortbezogenen Vorprüfung zur Feststellung der UVP-Pflicht gemäß § 9 

Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 7 Abs. 2 UVPG stelle ich fest, dass die wesentliche Änderung der 

Biogasanlage mit Verbrennungsmotoranlage am Standort Böddenstedt nicht UVP-pflichtig 

ist, da aufgrund einer überschlägigen Prüfung unter Berücksichtigung der Anlage 3 Nummer 

2.3 UVPG keine besonderen örtlichen Gegebenheiten festzustellen waren.  

 

Der Entscheidung lagen folgende Unterlagen zu Grunde: 

Antragsunterlagen vom 10.1.2022 einschließlich den Nachreichungs- und Ergänzungsunter-

lagen vom 2.6.2022 zur wesentlichen Änderung der Biogasanlage Böddenstedt gem. § 16 

BImSchG mit folgenden wesentlichen Inhalten: 

 Antrag / Allgemeine Angaben, 

 Angaben zur Anlage und zum Anlagenbetrieb, 

 Stoffe/ Stoffdaten/ Stoffmengen 

 Emissionen und Immissionen 

 Anlagensicherheit 

 Wassergefährdende Stoffe / Löschwasser 

 Abfälle / Wirtschaftsdünger 

 Abwasser 

 Arbeitsschutz 

 Brandschutz 

 Energieeffizienz / Angaben zur Wärmenutzung 

 Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne von § 8 NatSchG LSA 

 Angaben zur Prüfung der Umweltverträglichkeit 

 Maßnahmen nach § 5 Abs. 3 BImSchG bei Betriebseinstellung 

 Unterlagen nach § 13 BImSchG eingeschlossene Entscheidungen 

Darüber hinaus wurde folgende weitere Quellen mit einbezogen: 

 Daten des GIS-Auskunftssystems des Landes Sachsen-Anhalt (Stand 1/2022) 

 BfN-Kartendienst (https://geodienste.bfn.de/schutzgebiete?lang=de)  

 ARIS Amtliches Raumordnungsinformationssystem Sachsen-Anhalt (https://www.geo-

datenportal.sachsen-anhalt.de/mapapps/resources/apps/rok/index.html?lang=de)  

 Denkmalinformationssystem Sachsen-Anhalt (https://lda.sachsen-anhalt.de/denkma-

linformationssystem/)  

 Geofachdaten des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft des 

Landes Sachsen-Anhalt (LHW LSA) (www.geofachdatenserver.de/de/lhw-hochwas-

sergefahrenkarten.html)  

 

  

https://geodienste.bfn.de/schutzgebiete?lang=de
https://www.geodatenportal.sachsen-anhalt.de/mapapps/resources/apps/rok/index.html?lang=de
https://www.geodatenportal.sachsen-anhalt.de/mapapps/resources/apps/rok/index.html?lang=de
http://www.geofachdatenserver.de/de/lhw-hochwassergefahrenkarten.html
http://www.geofachdatenserver.de/de/lhw-hochwassergefahrenkarten.html
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1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 

Die Biogas Böddenstedt GmbH & Co. KG plant die wesentliche Änderung ihrer mit Datum vom 

03.03.2011 genehmigten Biogasanlage mit einer elektrischen Leistung von 499 kW und einer 

Feuerungswärmeleistung von 1.243 kW. Mit Datum vom 17.12.2013 wurde die Änderung der 

Anlage durch Erhöhung der elektrischen Leistung auf 549 kW und 1.351 kW Feuerungswär-

meleistung der damals zuständigen Behörde, dem Altmarkkreis Salzwedel, angezeigt und mit 

Datum vom 04.02.2014 positiv beschieden. 

Die geplanten Änderungen der Biogasanlage umfassen folgende Maßnahmen: 

 Austausch der vorhandenen gasdichten Flexo-Dächer des Fermenters und des Gär-

restespeichers durch gasdichte Tragluftdächer (COVERTEC Doppelmembrandächer) 

sowie die 

 Erhöhung der Gaslagerkapazität von 2,36 t auf 8,59 t. 

Durch die Änderungen der Dächer an Fermenter und Gärrestlager erhöht sich das ermittelte 

Gesamtgewicht des Biogases auf ca. 16.714 Kg und fällt somit in den Geltungsbereich der 

Störfall-Verordnung (12. BImSchV).   

2. Einordnung des Vorhabens gemäß UVPG 

Für die bestehende Biogasanlage wurde bislang noch keine Umweltverträglichkeitsprüfung 

durchgeführt. 

Wird gemäß § 9 Abs. 2 UVPG ein Vorhaben geändert, für das keine Umweltverträglichkeits-

prüfung durchgeführt worden ist, besteht für das Änderungsvorhaben die UVP-Pflicht, wenn 

das geänderte Vorhaben 

 

1. den Größen- oder Leistungswert für die unbedingte UVP-Pflicht gemäß § 6 erstmals 

erreicht oder überschreitet -> nicht zutreffend, 

2. einen in Anlage 1 angegebenen Prüfwert für die Vorprüfung erstmals oder erneut 

erreicht oder überschreitet und eine Vorprüfung ergibt, dass die Änderung 

erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen hervorrufen kann -> zutreffend.  

 

Das geplante Vorhaben unterliegt gemäß der Anlage 1 zum UVPG folgenden Nummern: 

Nr. Vorhaben Sp. 1 Sp. 2 

1. Wärmerzeugung, Bergbau und Energie:   

1.2 Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Erzeugung von Strom, Dampf,   
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Im Ergebnis ist somit gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 7 Abs. 2 UVPG für das Änderungsvor-

haben eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls zur Feststellung der UVP-Pflicht 

durchzuführen. 

  

Warmwasser, Prozesswärme oder erhitztem Abgas in einer Verbren-

nungseinrichtung (wie Kraftwerk, Heizkraftwerk, Heizwerk, Gasturbinen-

anlage, Verbrennungsmotoranlage, sonstige Feuerungsanlage), ein-

schließlich des jeweils zugehörigen Dampfkessels, ausgenommen Ver-

brennungsmotoranlagen für Bohranlagen und Notstromaggregate, durch 

den Einsatz von 

1.2.2 gasförmigen Brennstoffen (insbesondere Koksofengas, Grubengas, Stahl-

gas, Raffineriegas, Synthesegas, Erdölgas aus der Tertiärförderung von 

Erdöl, Klärgas, Biogas), ausgenommen naturbelassenem Erdgas, Flüssig-

gas, Gasen der öffentlichen Gasversorgung oder Wasserstoff, mit einer 

Feuerungswärmeleistung von 

  

1.2.2.2 1 MW bis weniger als 10 MW, bei Verbrennungsmotoranlagen oder Gas-

turbinenanlagen, 

 S 

8. Verwertung und Beseitigung von Abfällen und sonstigen Stoffen:   

8.4 Errichtung und Betrieb einer Anlage zur biologischen Behandlung von   

8.4.2 Gülle, soweit die Behandlung ausschließlich durch anaerobe Vergärung 

(Biogaserzeugung) erfolgt, mit einer Durchsatzkapazität von 

  

8.4.2.2 weniger als 50 t je Tag, soweit die Produktionskapazität von Rohgas 1,2 

Mio. Normkubikmeter je Jahr oder mehr beträgt; 

 S 

9. Lagerung von Stoffen und Gemischen:   

9.1 Errichtung und Betrieb einer Anlage, die der Lagerung von Stoffen oder 

Gemischen, die bei einer Temperatur von 293,15 Kelvin einen absoluten 

Dampfdruck von mindestens 101,3 Kilopascal und einen Explosionsbe-

reich mit Luft haben (brennbare Gase), in Behältern oder von Erzeugnis-

sen, die diese Stoffe oder Gemische z. B. als Treibmittel oder Brenngas 

enthalten, dient, ausgenommen Erdgasröhrenspeicher und Anlagen, die 

von Nummer 9.3 erfasst werden 

  

9.1.1 soweit es sich nicht ausschließlich um Einzelbehältnisse mit einem Volu-

men von jeweils nicht mehr als 1 000 cm³ handelt, mit einem Fassungs-

vermögen von 

  

9.1.1.3 3 t bis weniger als 30 t,  S 
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3. Prüfung besonderer örtlicher Gegebenheiten gemäß den in Anlage 3 Nummer 2.3 

UVPG aufgeführten Schutzkriterien 

Die standortbezogene Vorprüfung wird nach § 7 Absatz 2 UVPG als überschlägige Prüfung in 

zwei Stufen durchgeführt. In der ersten Stufe wird geprüft, ob bei dem Vorhaben besondere 

örtliche Gegebenheiten gemäß den in Anlage 3 Nummer 2.3 aufgeführten Schutzkriterien vor-

liegen. Ergibt die Prüfung in der ersten Stufe, dass keine besonderen örtlichen Gegebenheiten 

vorliegen, so besteht keine UVP-Pflicht. Ergibt die Prüfung in der ersten Stufe, dass besondere 

örtliche Gegebenheiten vorliegen, so ist auf der zweiten Stufe zu prüfen, ob unter Berücksich-

tigung der in Anlage 3 aufgeführten Kriterien, das Vorhaben erhebliche nachteilige 

Umweltauswirkungen haben kann, die die besondere Empfindlichkeit oder die Schutzziele des 

Gebietes betreffen und nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu berück-

sichtigen wären. Die UVP-Pflicht besteht, wenn das Vorhaben nach Einschätzung der zustän-

digen Behörde solche Umweltauswirkungen haben kann. 

 

Folgende Gebiete und der ihnen jeweils zugewiesenen Schutzkriterien sind nach 

Anlage 3 Nr. 2.3.1 bis 2.3.11 UVPG zu prüfen: 

 

2.3.1 Natura 2000-Gebiete nach § 7 Abs. 1 Nummer 8 des Bundesnaturschutzgesetzes, 

Das Änderungsvorhaben befindet sich nicht in einem Natura 2000-Schutzgebiet. 

Das nächstliegende Natura 2000-Schutzgebiet FFH-Gebiet DE 3132-302 „Beeke-Dumme-

Niederung“ befindet sich westlich und weiter nordwestlich verlaufend vom Vorhabenstandort 

in ca. 1,3 km Entfernung und ist ausschließlich ein linienhaftes FFH-Gebiet (teilweise naturna-

hes Tiefland-Fließgewässer). Laut Steckbrief des BfN 2021 sind die 3 dort vorkommenden 

Lebensraumtypen 3260, 6430 und 91Eo* hauptsächlich gefährdet durch den Fließgewässer-

ausbau und somit durch Veränderungen der Überflutungsdynamik (zeitlich und Wassermen-

gen, z. B. Staustufenbau), Uferverbau und -befestigungen, Sohlverbau, Nährstoff- und Schad-

stoffeinträge, Wasserentnahmen, Erwärmung der Gewässer, Schifffahrt, fischereiliche Nut-

zungen und intensive Freizeitnutzungen, Sand- und Kiesabbau, Aufforstung mit Fremdbaum-

arten (v. a. Hybridpappeln), Absinken des Grundwasserstands, Verbuschung sowie zu inten-

sive Mahd oder Beweidung. 

Durch die geplanten Änderungen an der Biogasanlage finden derlei beschriebene Gefährdun-

gen des o. g. FFH-Gebiets nicht statt. Besondere örtliche Gegebenheiten liegen nicht vor. 

 

Weitere Natura 2000-Schutzgebiete liegen ausgehend vom Standort des Änderungsvorhaben 

in südlicher Richtung in ca. 3,3 km Entfernung -> FFH-Gebiet DE 3232 303 „Waldgebiet 

Ferchau bei Salzwedel“, in südöstlicher Richtung in ca. 4,2 km Entfernung -> FFH-Gebiet DE 

3232 302 „Jeetze zwischen Beetzendorf und Salzwedel“ (Fließgewässer), in nördlicher Rich-

tung in ca. 4,7 km Entfernung -> FFH-Gebiet DE 3132 301 und SPA-Gebiet 3132 401 „Land-

graben-Dumme-Niederung nördlich Salzwedel“ sowie in südwestlicher Richtung in ca. 16,2 km 

Entfernung -> FFH-Gebiet DE 3231 301 „Diesdorfer Wohld“.  

In den genannten FFH-Gebieten befinden sich Lebensraumtypen, welche z. T. empfindlich auf 

zusätzliche Stickstoff- oder Ammoniakeinträge reagieren. 

Die beabsichtigten Änderungen der Biogasanlage führen zu keinen Erhöhungen der derzeit 

durch die Verbrennungsprozesse im BHKW entstehenden Abgasemissionen. Somit kommt es 

auch nicht zu einer Erhöhung der im Umfeld des Vorhabenstandortes deponierten 

Schadstoffe. Besondere örtliche Gegebenheiten liegen nicht vor. 
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2.3.2 Naturschutzgebiete nach § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes, soweit nicht 

bereits von Nummer 2.3.1 erfasst, 

Naturschutzgebiete im Umfeld des Änderungsvorhabens liegen innerhalb des Natura 2000-

Schutzgebiets DE 3132 301 „Landgraben-Dumme-Niederung nördlich Salzwedel“ (hier: NSG 

Ferchauer Forst) oder FFH-Gebiet DE 3132 301401 „Landgraben-Dumme-Niederung nördlich 

Salzwedel“ (hier: NSG Bütlinger Holz, NSG Lüchower Landgrabenniederung, NSG Luckauer 

Holz oder NSG Mittlere Dumme, NSG Püggener Moor oder NSG Obere Dummeniederung) 

und sind deshalb schon unter Punkt 2.3.1 erfasst. Zumal das nächstliegende Naturschutzge-

biet in einem Abstand von > 6,5 km zum Vorhabenstandort liegt und somit diese Gebiete 

insgesamt nicht mehr im relevanten Einwirkungsbereich liegen. Besondere örtliche Gegeben-

heiten liegen nicht vor. 

 

2.3.3 Nationalparke und Nationale Naturmonumente nach § 24 des Bundesnaturschutz-

gesetzes, soweit nicht bereits von Nummer 2.3.1 erfasst, 

Weder im direkten noch im weiteren Umfeld des Änderungsvorhabens sind Nationalparks 

existent. 

Das Nationale Monument „Grünes Band Sachsen-Anhalt – Vom Todesstreifen zur Lebensli-

nie“ liegt in ca. 6,5 km Entfernung in nördlicher Richtung vom Vorhabenstandort. In westlicher 

Richtung beträgt der Abstand schon mehr als 10 km.  

Gemäß LAU 2021 ergibt sich die Schutzwürdigkeit des Nationalen Monuments „Grünes Band“ 

aus 2 Merkmalen, die nach dem Grünen-Band-Gesetz Sachsen-Anhalt (GBG LSA) gleichran-

gig zu schützen, zu erhalten und zu entwickeln sind: 

1. Die kulturhistorische und landeskundliche Bedeutung. 

2. Die besondere Eigenart und Seltenheit der Landschaft, durch die sich das Nationale 

Naturmonument „Grünes Band“ zieht.  

Gefährdungen der Merkmale bzw. der Schutzzwecke gem. § 3 Abs. 1 des Grünen-Band- 

Gesetzes Sachsen-Anhalt durch das geplante Änderungsvorhaben sind alleine schon durch 

den großen Abstand zueinander nicht gegeben. Besondere örtliche Gegebenheiten liegen 

nicht vor. 

 

2.3.4 Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete gemäß den §§ 25 und 26 des 

Bundesnaturschutzgesetzes, 

Weder im direkten noch im weiteren Umfeld des Änderungsvorhabens sind Biosphärenreser-

vate existent. 

Der Vorhabenstandort liegt nicht in einem Landschaftsschutzgebiet. Das nächstliegende 

Landschaftsschutzgebiet „Salzwedel-Diesdorf“ liegt ca. 1,3 km südlich vom Anlagenstandort. 

Gemäß Verordnung des Altmarkkreises Salzwedel über das Landschaftsschutzgebiet 

"Salzwedel - Diesdorf" vom 21.04.2005 (Amtsblatt Altmarkkreis Salzwedel. - 11(2005)5 vom 

18.05.2005, S. 72) sind unter § 4 folgende Handlungen verboten: 

(1) Im Landschaftsschutzgebiet sind gemäß § 32 Abs. 2 NatSchG LSA alle Handlungen 

verboten, die den Charakter des Gebietes verändern oder dem besonderen Schutzzweck 

zuwiderlaufen. Das sind alle Handlungen, die 

1. die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes schädigen, 

2. die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter beeinträchtigen, 

3. die Vielfalt, Eigenart oder Schönheit des Landschaftsbildes beeinträchtigen oder 

4. der besonderen Bedeutung dieses Gebietes für die Erholung nicht ausreichend Rechnung 

tragen. 

https://lau.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LAU/Naturschutz/Schutzgebiete/LSG/Dateien/VO/LSG0007SAW_VO-2005.pdf
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(2) Insbesondere ist zur Vermeidung von Gefährdungen oder Störungen im Landschafts-

schutzgebiet untersagt: 

1. Gewässer und Feuchtflächen (z.B. Quellen, Altwasser, Moore, Tümpel, Weiher, 

Nassstellen, Röhrichte, Sümpfe), Bäche oder Gräben einschließlich der an sie gebundenen 

Vegetation erheblich zu schädigen oder zu beseitigen oder in anderer Weise den Wassehaus-

halt des Gebietes zu beeinträchtigen; 

2. besonders geschützte Lebens- und Zufluchtsstätten von Pflanzen und Tieren, wie 

Heiden, Magerrasen, Trockenrasen, sowie Findlinge zu beseitigen oder zu verändern bzw. 

Feldraine beseitigt und Eingriffe in deren Struktur durchführt; 

3. die Beweidung von Wald, Gehölzen, Gebüschen oder Röhricht, sofern dies nicht dem 

Schutzzweck gemäß § 3 dieser Verordnung dient; 

4. die Bodengestalt durch Abtragungen oder Auffüllungen zu verändern; 

5. die Ruhe und den Naturgenuss durch Lärm zu stören, ausgenommen sind der ordnungsge-

mäße Einsatz von landwirtschaftlichen oder forstwirtschaftlichen Maschinen und Geräten und 

andere Freistellungen gemäß § 6 dieser Verordnung; 

6. Windkraftanlagen zu errichten; 

7. beim Anbau von Flurgehölzen andere als einheimische landschaftstypische Baum und 

Straucharten zu verwenden; 

8. oder bisher ungenutzte Flächen zu beseitigen. 

 

Zuwiderhandlungen der Verbote durch das geplante Änderungsvorhaben können aufgrund 

das Abstandes ausgeschlossen werden. Besondere örtliche Gegebenheiten liegen nicht vor. 

 

2.3.5 Naturdenkmäler nach § 28 des Bundesnaturschutzgesetzes, 

Naturdenkmäler liegen nicht im direkten Umfeld des Änderungsvorhabens. Im weiteren 

Umfeld sind folgende Naturdenkmäler existent: 

 FND0036SAW „Feuchtgebiet im Hasenwinkel“ -> Abstand vom Vorhabenstandort in 

ca. 1,3 km in nordöstlicher Richtung   

 FND0035SAW „Feuchtwiese Wolfsberg-Märsche“ -> Abstand vom Vorhabenstandort 

in ca. 3,8 km in nördlicher Richtung   

 FND0035SAW „Feuchtwiese Ruine Schulenburg“ -> Abstand vom Vorhabenstandort 

in ca. 6,3 km in südöstlicher Richtung   

Beeinträchtigungen der Naturdenkmäler im weiteren Umfeld sind aufgrund der Abstände zum 

Vorhabenstandort auszuschließen. Besondere örtliche Gegebenheiten liegen nicht vor. 

 

2.3.6 geschützte Landschaftsbestandteile, einschließlich Alleen, nach § 29 des 

Bundesnaturschutzgesetzes, 

Weder im direkten noch im weiteren Umfeld des Änderungsvorhabens sind Geschützte Land-

schaftsbestandteile existent. Besondere örtliche Gegebenheiten liegen nicht vor. 

 

2.3.7 gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes, 

Im direkten Umfeld des Änderungsvorhabens sind keine gesetzlich geschützten Biotope nach 

§ 30 BNatSchG oder § 22 NatSchG LSA registriert.  

Die nächstliegenden Biotope, die den Kriterien des § 30 BNatSchG zuzuordnen sind, liegen in 

den o. g. FFH-Gebieten DE 3132-302 „Beeke-Dumme-Niederung“ westlich und weiter nord-

westlich verlaufend vom Vorhabenstandort in ca. 1,3 km Entfernung sowie DE 3232 303 
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„Waldgebiet Ferchau bei Salzwedel“ in südlicher Richtung in ca. 3,3 km Entfernung. 

Besondere örtliche Gegebenheiten, die eine Gefährdung dieser Biotope hervorrufen könnten, 

sind allein aufgrund der Abstände auszuschließen. 

 

2.3.8 Wasserschutzgebiete nach § 51 des Wasserhaushaltsgesetzes, Heilquellenschutz-

gebiete nach § 53 Absatz 4 des Wasserhaushaltsgesetzes, Risikogebiete nach § 73 

Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes sowie Überschwemmungsgebiete nach § 76 

des Wasserhaushaltsgesetzes, 

Es liegen im direkten Umfeld des Änderungsvorhabens keine Wasserschutzgebiete, Heilquel-

lenschutzgebiete, Risikogebiete oder Überschwemmungsgebiete gem. §§ 51, 53 Abs. 4, 73, 

76 WHG vor. 

Nächstliegendes Überschwemmungsgebiet ist das Gebiet „Mündung in die Jeetze bis Ab-

schlagswehr Tylsen“ der Salzwedeler Dumme, westlich vom Vorhabendstandort in ca. 1,8 km 

Entfernung. 

Das nächstliegende Risikogebiet eines Hochwassers mit hoher Wahrscheinlichkeit (10-jährli-

ches Ereignis – HQ10) liegt ca. 3,3 km östlich des Vorhabenstandorts im Bereich der Jeetze 

bei Salzwedel. 

Das nächstliegende Wasserschutzgebiet befindet in südlicher Richtung vom Vorhabenstand-

ort in ca. 8,5 km Entfernung.  

Heilquellenschutzgebiete nach § 53 Abs. 4 WHG sind auch im erweiterten Umfeld nicht 

existent. 

Insgesamt liegen aufgrund der großen Abstände zu den Schutzgebieten nach WHG i. V. m. 

den geplanten Änderungen der Biogasanlage keine besonderen örtlichen Gegebenheiten vor. 

 

2.3.9 Gebiete, in denen die in Vorschriften der Europäischen Union festgelegten 

Umweltqualitätsnormen bereits überschritten sind, 

Im Umfeld des Vorhabenstandortes sind keine Gebiete bekannt, die Umweltqualitätsnormen 

der Europäischen Union überschreiten.  

Untersuchungen bspw. mit Inkraftsetzung der Luftreinhaltepläne in Sachsen-Anhalt, wonach 

Forderungen nach Maßnahmen zur Einhaltung der Grenzwertkriterien für die Luftschadstoffe 

Partikel PM10 und Stickstoffdioxid (NO2) aufgestellt wurden, sind schwerpunktmäßig in Bal-

lungsräumen und verkehrsdichten Gebieten, wie Wittenberg, Aschersleben, Halle, Magdeburg 

Halberstadt durchgeführt worden, da sich dort die Einhaltung des seit dem 01.01.2005 gültigen 

Partikel PM10-Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ (zulässig 35 Überschreitungen im Jahr) und 

des seit dem 01.01.2010 gültigen NO2-Jahresmittelwertes von 40 µg/m³ als schwierig erweist. 

Im direkten oder weiteren Umfeld vom Vorhabenstandort liegt keiner dieser Ballungsräume. 

Besondere örtliche Gegebenheiten liegen nicht vor.  

 

2.3.10 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte im Sinne des 

§ 2 Absatz 2 Nummer 2 des Raumordnungsgesetzes, 

Gemäß dem Regionalem Entwicklungsplan Altmark 2005 ist die Stadt Salzwedel als nächst-

liegender zentraler Ort im Sinne des § 2 Absatz 2 Nummer 2 des Raumordnungsgesetzes 

aufgeführt und liegt in ca. 2,4 km Luftlinie (Stadtzentrum) vom Vorhabenstandort entfernt.  

Beeinträchtigungen durch das Änderungsvorhaben können aufgrund des Abstandes und den 

vorzunehmenden Änderungen an der Anlage ausgeschlossen werden. Besondere örtliche 

Gegebenheiten liegen nicht vor. 

 

https://www.geofachdatenserver.de/de/hochwassergefahrenkarte-hq10.html
https://www.geofachdatenserver.de/de/hochwassergefahrenkarte-hq10.html
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2.3.11 in amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denkmäler, Denkmalensembles, Bo-

dendenkmäler oder Gebiete, die von der durch die Länder bestimmten Denkmalschutz-

behörde als archäologisch bedeutende Landschaften eingestuft worden sind. 

Im Umfeld des Änderungsvorhabens sind gemäß Denkmalinformationssystem Sachsen- 

Anhalt mehre Baudenkmäler registriert: 

 Kirche in Böddenstedt, Objekt-Nr.: 09405869 -> Entfernung vom Vorhabenstandort ca. 

800 m in nordöstlicher Richtung. 

 Kirche in Kemnitz, Objekt-Nr.: 09405866 -> Entfernung vom Vorhabenstandort ca. 

1,2 km in südlicher Richtung. 

 Kirche in Groß Gerstedt, Objekt-Nr.: 09405915 -> Entfernung vom Vorhabenstandort 

ca. 1,9 km in nordwestlicher Richtung. 

 

Nächstliegender Denkmalbereich befindet sich Kemnitz:  

 Ortslage Ziethnitz, Objekt-Nr.: 09425281 -> Entfernung vom Vorhabenstandort ca. 

1,6 km in südöstlicher Richtung. 

 

Zudem ist der Innenstadtbereich Salzwedel als Archäologisches Flächendenkmal registriert. 

Beeinträchtigungen der Denkmäler können aufgrund der Abstände zum Vorhabenstandort 

ausgeschlossen werden. Besondere örtliche Gegebenheiten liegen nicht vor. 

 

4. Prüfergebnis anhand der Kriterien nach Anlage 3 Nr. 2.3.1 bis 2.3.11 UVPG 

In der ersten Stufe der überschlägigen standortbezogenen Prüfung des Einzelfalls nach § 7 

Abs. 2 UVPG wurde festgestellt, dass keine besonderen örtlichen Gegebenheiten vorliegen, 

die der Prüfung der zweiten Stufe gem. § 7 Abs. 2 Satz 5 UVPG bedürfen. Eine UVP-Pflicht 

besteht somit nicht. 


